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4.  Ä n d e r u n g s s a t z u n g 
zur Satzung über die Erhebung von Abwasser-
gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung 
im Einzugsgebiet der Kläranlage Wittichenau 
und in Maukendorf vom 20.07.2015
(Abwassergebührensatzung Wittichenau)
Aufgrund von § 50 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG), der §§ 4, 14 
und 124 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) und den 
§§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) - jeweils in 
ihrer geltenden Fassung - hat der Stadtrat der Stadt Wittichenau am 17.04.2024 
folgende Änderungssatzung beschlossen:

ARTIKEL  I   -   ÄNDERUNG DER SATZUNG 

§ 8 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 8  Vorauszahlungen
	 Innerhalb	des	Veranlagungszeitraumes	sollen	quartalsweise		 	 	
	 Vorauszahlungen	für	das	laufende	Jahr	geleistet	werden.	
	 Die	Fälligkeit	der	Vorauszahlung	im	I.	Quartal	richtet	sich	nach	dem	in		 	
	 der	Abrechnung	des	Vorjahres	festgelegten	Zeitpunkt;	die	Fälligkeiten	im		
	 II.	bis	IV.	Quartal	sind	am	15.05.,	15.08.	und	15.11..	
	 Den	vier	Vorauszahlungen	ist	in	der	Regel	jeweils	ein	Viertel	der		 	
	 voraussichtlichen	Gebührenschuld	des	laufenden	Jahres	zugrunde	zu		 	
	 legen.“

ARTIKEL  II   -   INKRAFTTRETEN
Die Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft.

Wittichenau, 18.04.2024

Markus Posch      l
Bürgermeister

Hinweis auf die Fristen zum Geltendmachen von Verletzungen von Verfahrens- und 
Formvorschriften:
Nach	§	4	Abs.	4	Satz	1	in	Verbindung	mit	Abs.	5	SächsGemO	gelten	Satzungen	
und	andere	ortsrechtliche	Vorschriften,	die	unter	Verletzung	von	Verfahrens-	und	
Formvorschriften	der	SächsGemO	zustandegekommen	sind,	ein	Jahr	nach	ihrer	
Bekanntmachung	als	von	Anfang	an	gültig	zustandegekommen.	
Dies	gilt	nicht,	wenn
1.	die	Ausfertigung	der	Satzung	oder	des	anderen	Ortsrechts	nicht	oder	fehlerhaft	erfolgt	ist,	
2.	Vorschriften	über	die	Öffentlichkeit	der	Sitzungen,	die	Genehmigung	oder	die					 	
				Bekanntmachung	der	Satzung	oder	des	anderen	Ortsrechts	verletzt	worden	sind,
3.	der	Bürgermeister	dem	Beschluss	nach	§	52	Abs.	2	SächsGemO	wegen																								
				Gesetzwidrigkeit	widersprochen	hat,
4.	vor	Ablauf	der	in	Satz	1	genannten	Frist
				a)	die	Rechtsaufsichtsbehörde	den	Beschluss	beanstandet	hat	oder
				b)	die	Verletzung	der	Verfahrens-	oder	Formvorschrift	gegenüber	der	Stadt	unter								 	
								Bezeichnung	des	Sachverhalts,	der	die	Verletzung	begründen	soll,	schriftlich	geltend		
								gemacht	worden	ist.
Ist	eine	Verletzung	nach	den	Ziffern	3	und	4	geltend	gemacht	worden,	so	kann	auch	nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

4.  Ä n d e r u n g s s a t z u n g 
zur Satzung über die Erhebung von Abwasser-
gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung 
im Einzugsgebiet 
der Teichkläranlage Kotten vom 20.07.2015
(Abwassergebührensatzung Kotten)
Aufgrund von § 50 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG), der §§ 4, 14 
und 124 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) und den 
§§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) - jeweils in 
ihrer geltenden Fassung - hat der Stadtrat der Stadt Wittichenau am 17.04.2024 
folgende Änderungssatzung beschlossen:

ARTIKEL  I   -   ÄNDERUNG DER SATZUNG 

§ 8 (Vorauszahlungen) wird wie folgt neu gefasst:

„§ 8  Vorauszahlungen
	 Innerhalb	des	Veranlagungszeitraumes	sollen	quartalsweise		 	 	
	 Vorauszahlungen	für	das	laufende	Jahr	geleistet	werden.	
	 Die	Fälligkeit	der	Vorauszahlung	im	I.	Quartal	richtet	sich	nach	dem	in		 	
	 der	Abrechnung	des	Vorjahres	festgelegten	Zeitpunkt;	die	Fälligkeiten	im		
	 II.	bis	IV.	Quartal	sind	am	15.05.,	15.08.	und	15.11..	
	 Den	vier	Vorauszahlungen	ist	in	der	Regel	jeweils	ein	Viertel	der		 	
	 voraussichtlichen	Gebührenschuld	des	laufenden	Jahres	zugrunde	zu		 	
	 legen.“

ARTIKEL  II   -   INKRAFTTRETEN
Die Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft.

Wittichenau, 18.04.2024

Markus Posch      
Bürgermeister

Hinweis auf die Fristen zum Geltendmachen von Verletzungen von Verfahrens- und 
Formvorschriften:
Nach	§	4	Abs.	4	Satz	1	in	Verbindung	mit	Abs.	5	SächsGemO	gelten	Satzungen	
und	andere	ortsrechtliche	Vorschriften,	die	unter	Verletzung	von	Verfahrens-	und	
Formvorschriften	der	SächsGemO	zustandegekommen	sind,	ein	Jahr	nach	ihrer	
Bekanntmachung	als	von	Anfang	an	gültig	zustandegekommen.	
Dies	gilt	nicht,	wenn
1.	die	Ausfertigung	der	Satzung	oder	des	anderen	Ortsrechts	nicht	oder	fehlerhaft	erfolgt	ist,	
2.	Vorschriften	über	die	Öffentlichkeit	der	Sitzungen,	die	Genehmigung	oder	die		 	
				Bekanntmachung	der	Satzung	oder	des	anderen	Ortsrechts	verletzt	worden	sind,
3.	der	Bürgermeister	dem	Beschluss	nach	§	52	Abs.	2	SächsGemO	wegen		 	 	
			Gesetzwidrigkeit	widersprochen	hat,
4.	vor	Ablauf	der	in	Satz	1	genannten	Frist
				a)	die	Rechtsaufsichtsbehörde	den	Beschluss	beanstandet	hat	oder
				b)	die	Verletzung	der	Verfahrens-	oder	Formvorschrift	gegenüber	der	Stadt	unter		 																	
								Bezeichnung	des	Sachverhalts,	der	die	Verletzung	begründen	soll,	schriftlich	geltend						
								gemacht	worden	ist.
Ist	eine	Verletzung	nach	den	Ziffern	3	und	4	geltend	gemacht	worden,	so	kann	auch	nach	
Ablauf	der	in	Satz	1	genannten	Frist	jedermann	diese	Verletzung	geltend	machen.
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5.  Ä n d e r u n g s s a t z u n g  
zur Abwassergebührensatzung für die Ablei-
tung der Überläufe von privaten Kleinkläran-
lagen in Teilortskanalisationen im dezentralen 
Entsorgungsgebiet vom 20.07.2015
(Abwassergebührensatzung TOK)
Aufgrund von § 50 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG), der §§ 4, 14 
und 124 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) und den 
§§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) - jeweils in 
ihrer geltenden Fassung - hat der Stadtrat der Stadt Wittichenau am 17.04.2024 
folgende Änderungssatzung beschlossen:

ARTIKEL  I   -   Änderung der Satzung 
§ 7 (Vorauszahlungen) wird wie folgt neu gefasst:

„§ 7  Vorauszahlungen
 Innerhalb	des	Veranlagungszeitraumes	sollen	quartalsweise		 	 	
	 Vorauszahlungen	für	das	laufende	Jahr	geleistet	werden.	
	 Die	Fälligkeit	der	Vorauszahlung	im	I.	Quartal	richtet	sich	nach	dem	in		 	
	 der	Abrechnung	des	Vorjahres	festgelegten	Zeitpunkt;	die	Fälligkeiten	im		
	 II.	bis	IV.	Quartal	sind	am	15.05.,	15.08.	und	15.11..	
	 Den	vier	Vorauszahlungen	ist	in	der	Regel	jeweils	ein	Viertel	der		 	
	 voraussichtlichen	Gebührenschuld	des	laufenden	Jahres	zugrunde	zu		 	
	 legen.“

ARTIKEL  II   -   INKRAFTTRETEN
Die Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft.

Wittichenau, 18.04.2024

Markus Posch      
Bürgermeister

Hinweis auf die Fristen zum Geltendmachen von Verletzungen von Verfahrens- und 
Formvorschriften:
Nach	§	4	Abs.	4	Satz	1	in	Verbindung	mit	Abs.	5	SächsGemO	gelten	Satzungen	
und	andere	ortsrechtliche	Vorschriften,	die	unter	Verletzung	von	Verfahrens-	und	
Formvorschriften	der	SächsGemO	zustandegekommen	sind,	ein	Jahr	nach	ihrer	
Bekanntmachung	als	von	Anfang	an	gültig	zustandegekommen.	
Dies	gilt	nicht,	wenn
1.	die	Ausfertigung	der	Satzung	oder	des	anderen	Ortsrechts	nicht	oder	fehlerhaft	erfolgt	ist,	
2.	Vorschriften	über	die	Öffentlichkeit	der	Sitzungen,	die	Genehmigung	oder	die	
Bekanntmachung	der	Satzung	oder	des	anderen	Ortsrechts	verletzt	worden	sind,
3.	der	Bürgermeister	dem	Beschluss	nach	§	52	Abs.	2	SächsGemO	wegen								 	
			Gesetzwidrigkeit	widersprochen	hat,
4.	vor	Ablauf	der	in	Satz	1	genannten	Frist
				a)	die	Rechtsaufsichtsbehörde	den	Beschluss	beanstandet	hat	oder
				b)	die	Verletzung	der	Verfahrens-	oder	Formvorschrift	gegenüber	der	Stadt	unter		 																							
								Bezeichnung	des	Sachverhalts,	der	die	Verletzung	begründen	soll,	schriftlich	geltend		
								gemacht	worden	ist.
Ist	eine	Verletzung	nach	den	Ziffern	3	und	4	geltend	gemacht	worden,	so	kann	auch	nach	
Ablauf	der	in	Satz	1	genannten	Frist	jedermann	diese	Verletzung	geltend	machen.

7.  Ä n d e r u n g s s a t z u n g 
zur Satzung über die Erhebung von Abwasser-
gebühren für die dezentrale Entsorgung von Fä-
kalschlamm aus Kleinkläranlagen und Abwas-
ser aus abflusslosen Gruben vom 27.04.2012
(Fäkalschlammentsorgungsgebührensatzung)
Aufgrund von § 50 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG), der §§ 4, 14 
und 124 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) und den 
§§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) - jeweils in 

ihrer geltenden Fassung - hat der Stadtrat der Stadt Wittichenau am 17.04.2024 
folgende Änderungssatzung beschlossen:

ARTIKEL  I   -   ÄNDERUNG DER  SATZUNG 

§ 6 (Teilzahlungen, Fälligkeit) wird wie folgt neu gefasst:

„§ 6  Vorauszahlungen, Fälligkeit

(1)	 Innerhalb	des	Veranlagungszeitraumes	können	quartalsweise		 	 	
	 Vorauszahlungen	für	das	laufende	Jahr	geleistet	werden.	
	 Die	Fälligkeit	der	Vorauszahlung	im	I.	Quartal	richtet	sich	nach	dem	in		 	
	 der	Abrechnung	des	Vorjahres	festgelegten	Zeitpunkt;	die	Fälligkeiten	im		
	 II.	bis	IV.	Quartal	sind	am	15.05.,	15.08.	und	15.11..	
	 Den	vier	Vorauszahlungen	ist	in	der	Regel	jeweils	ein	Viertel	der		 	
	 voraussichtlichen	Gebührenschuld	des	laufenden	Jahres	zugrunde	zu		 	
	 legen.

(2)	 Gebührennachforderungen	aus	der	Abrechnung	des	Vorjahres	sind		 	
	 innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	des	Gebührenbescheids	zur		
	 Zahlung	fällig.“

ARTIKEL  II   -   INKRAFTTRETEN
Die Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft.

Wittichenau, 18.04.2024

Markus Posch      
Bürgermeister

Hinweis auf die Fristen zum Geltendmachen von Verletzungen von Verfahrens- und 
Formvorschriften:
Nach	§	4	Abs.	4	Satz	1	in	Verbindung	mit	Abs.	5	SächsGemO	gelten	Satzungen	
und	andere	ortsrechtliche	Vorschriften,	die	unter	Verletzung	von	Verfahrens-	und	
Formvorschriften	der	SächsGemO	zustandegekommen	sind,	ein	Jahr	nach	ihrer	
Bekanntmachung	als	von	Anfang	an	gültig	zustandegekommen.	
Dies	gilt	nicht,	wenn
1.	die	Ausfertigung	der	Satzung	oder	des	anderen	Ortsrechts	nicht	oder	fehlerhaft	erfolgt	ist,	
2.	Vorschriften	über	die	Öffentlichkeit	der	Sitzungen,	die	Genehmigung	oder	die					 	
				Bekanntmachung	der	Satzung	oder	des	anderen	Ortsrechts	verletzt	worden	sind,
3.	der	Bürgermeister	dem	Beschluss	nach	§	52	Abs.	2	SächsGemO	wegen		 	 	
				Gesetzwidrigkeit	widersprochen	hat,
4.	vor	Ablauf	der	in	Satz	1	genannten	Frist
				a)	die	Rechtsaufsichtsbehörde	den	Beschluss	beanstandet	hat	oder
				b)	die	Verletzung	der	Verfahrens-	oder	Formvorschrift	gegenüber	der	Stadt	unter		 																								
								Bezeichnung	des	Sachverhalts,	der	die	Verletzung	begründen	soll,	schriftlich	geltend								
								gemacht	worden	ist.
Ist	eine	Verletzung	nach	den	Ziffern	3	und	4	geltend	gemacht	worden,	so	kann	auch	nach	
Ablauf	der	in	Satz	1	genannten	Frist	jedermann	diese	Verletzung	geltend	machen.

Im letzten Amtsblatt wurde versehentlich die geänderten Öffnungszeiten für 
das Einwohnermeldeamt angegeben. Die Öffnungszeiten gelten jedoch für 
das Standesamt!
Wir bitten das Versehen zu entschuldigen!

Achtung!
Eingeschränkte Öffnungszeiten für das Standesamt Wittichenau

Für das Standesamt gelten wegen Krankheit vorübergehend 
folgende Öffnungszeiten:

Mittwoch:  08:00 Uhr – 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 18:00 Uhr

Wir danken für Ihr Verständnis.

Markus Posch
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Beschlüsse aus der Stadtratssitzung Nr. 02 / 2024 
vom 17.04.2024 mit Erläuterungen 
Beschluss-Nr.  01 / 02 / 2024
Der Stadtrat der Stadt Wittichenau beschließt das Rad- und Wanderwegekonzept 
der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft 2024 in der 1. Fassung Stand März 
2024.

Erläuterungen:
Die	Stadt	Wittichenau	liegt	in	der	Oberlausitzer	Heide-	und	Teichlandschaft	und	ist	Mitglied	
des	Vereins	zur	Entwicklung	dieser	Region	(OHTL	e.V.).	Die	Mitgliedsgemeinden	des	Ver-
eins	haben	im	Jahr	2022	eine	gemeinsame	Entwicklungsstrategie	für	die	Jahre	2023-2027	
beschlossen.
Die	Entwicklung	des	ländlichen	Raumes	in	der	gesamten	Region	und	die	Förderung	eines	
umweltverträglichen	Tourismus	werden	durch	die	Arbeit	des	Vereins	unterstützt.	Der	regi-
onal	abgestimmten	Weiterentwicklung	und	Erhaltung	des	bestehenden	Rad-	und	Wander-
wegesystems	mit	der	zugehörigen	 Infrastruktur	und	den	 touristischen	Angeboten	kommt	
dabei	eine	besondere	Bedeutung	zu.	Deshalb	wurde	durch	das	OHTL-Regionalmanage-
ment	 im	 Zeitraum	 2021	 bis	 2023	 ein	 „Rad-	 und	 Wanderwegekonzept	 der	 Oberlausitzer	
Heide-	 und	 Teichlandschaft	 2024“	 erarbeitet,	 welches	 erstmals	 eine	 nahezu	 vollstände	
Bestandsaufnahme	und	Analyse	des	bestehenden	Wegesystems	einschließlich	der	Infra-
struktur	für	alle	15	Mitgliedsgemeinden	umfasst	und	noch	vorhandenen	Entwicklungsbedarf	
aufzeigt.	Ein	solches	Konzept	 ist	 in	der	Regel	auch	Voraussetzung,	um	Fördermittel	 für	
Entwicklungsmaßnahmen	in	diesem	Bereich	zu	bekommen.	

Beschluss-Nr.  02 / 02 / 2024
Der Stadtrat der Stadt Wittichenau beschließt die Einziehung folgender Feld- und 
Waldwege gemäß § 8 Abs. 2 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG):

FW 221 Wittichenau- Weg zur Kläranlage,
FW 222 Wittichenau- Weg am alten Bahndamm von der Gartenstraße zur S 95,
FW 225 Wittichenau- Waldweg südlich von der S 95 zum Liebegaster Weg,
FW 236 Wittichenau- Waldweg vom Waldbad bis zum alten Dubringer Kirchweg,
FW 239 Wittichenau- alter Dubringer Kirchweg von Waldbadzufahrt bis Höhe 
Volleyballplatz,
FW 240 Wittichenau- alter Dubringer Kirchweg von der Gemarkungsgrenze 
Dubring bis zur S 95,
FW 241 Wittichenau- Waldweg westlich neben dem Waldbad zur Schowtschickmühle,
FW 242 Wittichenau- Waldweg vom alten Dubringer Kirchweg zur S 95 Richtung Dubring,
FW 245 Wittichenau- Verbindung Liebegaster Weg und Saalauer Weg über den 
Galgenberg,
FW 257 Wittichenau- Grüner Weg im Dubringer Moor.

Erläuterungen:
Die	„Einziehung“	von	Straßen	bzw.	Wegen	nach	§	8	Abs.	2	des	Sächsischen	Straßenge-
setzes	bedeutet,	 dass	 ihnen	die	 „Widmung	 für	den	öffentlichen	Verkehr“	entzogen	wird.	
Dies	sollte	die	Gemeinde	tun,	wenn	die	Straße	oder	der	Weg	keine	öffentliche	Verkehrsbe-
deutung	hat	oder	andere	überwiegende	Gründe	des	öffentlichen	Wohls	für	die	Einziehung	
vorliegen.	Durch	die	Einziehung	entfällt	für	die	Gemeinde	als	Straßenbaulastträger	die	Ver-
kehrssicherungspflicht. 
Eine	Überprüfung	der	 für	 den	öffentlichen	Verkehr	gewidmeten	Feld-	 und	Waldwege	 im	
Gemeindegebiet	hat	ergeben,	dass	für	eine	erhebliche	Anzahl	dieser	Wege	die	Vorausset-
zungen	für	eine	Einziehung	bzw.	Entwidmung	vorliegen.		
Die	Anlieger	und	Benutzer	dieser	Feld-	und	Waldwege	können	die	Wege	trotzdem	weiterhin	
nutzen.	Dies	ergibt	sich	aus	den	Regelungen	von	Wald-	und	Naturschutzgesetz.	Nach	§	11	
des	Sächsischen	Waldgesetzes	darf	jeder	den	Wald	zum	Zwecke	der	Erholung	betreten.	
Dies	erfolgt	jedoch	auf	eigene	Gefahr.
Eine entsprechende Regelung für Feldwege findet sich im Sächsischen Naturschutzge-
setz.	So	darf	auch	die	freie	Landschaft	von	allen	zum	Zwecke	der	Erholung	unentgeltlich	
betreten	werden,	auch	hier	auf	eigene	Gefahr.	Durch	diese	Betretungsbefugnis	werden	für	
die	 Stadt	 als	 Eigentümerin	 der	 Wege	 keine	 zusätzlichen	 Sorgfalts-	 oder	 Verkehrssiche-
rungspflichten begründet. Sie trifft nun keine Haftung mehr für typische, sich aus der Natur 
ergebende	Gefahren.

Beschluss-Nr.  03 / 02 / 2024
1.
Der Stadtrat beschließt die 4. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung 
von Abwassergebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung im Einzugsgebiet der 
Kläranlage Wittichenau und in Maukendorf (Abwassergebührensatzung Wittichen-
au) vom 20.07.2015 in der vorliegenden Entwurfsfassung vom 19.03.2024.
2.
Der Stadtrat beschließt - nach zuvor gemäß § 67 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO er-
folgter Anhörung und Zustimmung des Ortschaftsrates Kotten - die 4. Änderungs-
satzung zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren für die zentrale 
Abwasserbeseitigung im Einzugsgebiet der Teichkläranlage Kotten (Abwasserge-
bührensatzung Kotten) vom 20.07.2015 in der vorliegenden Entwurfsfassung vom 
19.03.2024.
3.
Der Stadtrat beschließt die 5. Änderungssatzung zur Abwassergebührensatzung 
für die Ableitung der Überläufe von privaten Kleinkläranlagen in Teilortskanalisa-
tionen im dezentralen Entsorgungsgebiet (Abwassergebührensatzung TOK) vom 
20.07.2015 in der vorliegenden Entwurfsfassung vom 19.03.2024.
4.
Der Stadtrat beschließt die 7. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung 
von Abwassergebühren für die dezentrale Entsorgung von Fäkalschlamm aus 
Kleinkläranlagen und Abwasser aus abflusslosen Gruben (Fäkalschlammentsor-
gungsgebührensatzung) vom 27.04.2012 in der vorliegenden Entwurfsfassung 
vom 19.03.2024.

Erläuterungen:
Im	 Bereich	 der	Abwassergebührenabrechnung	 hat	 eine	 notwendige	 Softwareumstellung	
stattgefunden.	Im	Zuge	dessen	wurde	auch	die	Erhebung	der	Vorauszahlungen	(bzw.	Ab-
schläge)	für	das	jeweilige	laufende	Jahr	verändert.	Bisher	wurden	Vorauszahlungen	nur	in	
drei	Raten	im	II.,	III.	und	IV.	Quartal	(am	15.5,	15.8.	und	15.11.)	erhoben.	Ab	2024	wird	nun	
auch	im	I.	Quartal	–	einen	Monat	nach	der	Erstellung	der	Abrechnung	-	eine	Vorauszah-
lungsrate	erhoben	(zeitgleich	mit	der	Nacherhebung	oder	Gutschrift	 für	das	Vorjahr).	Mit	
den	nun	vier	Vorauszahlungsraten	soll	eine	Anpassung	an	die	neue	Software	sowie	eine	
gleichmäßigere	Liquidität	des	Eigenbetriebs	über	das	ganze	Jahr	hinweg	erreicht	werden.
Da	die	Anzahl	der	Vorauszahlungsraten	und	die	Termine	auch	in	den	vier	Abwassergebüh-
rensatzungen	geregelt	sind,	mussten	nun	auch	die	betreffenden	Satzungspassagen	ange-
passt	werden.	Die	entsprechenden	vier	Änderungssatzungen	werden	in	diesem	Amtsblatt	
gesondert	bekanntgemacht.

Beschluss-Nr.  04 / 02 / 2024
Wahlergebnis der Ergänzungswahl zum Gemeindewahlausschuss für die Stadt-
rats- und Ortschaftsratswahlen am 09.06.2024
Stellv. Vorsitzende: Frau Silvia Spyra, Hauptstr. 30a, 02999 Lohsa – Groß Särchen (parteilos)
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Öffentliche Bekanntmachung
zur

Ausschreibung von Ehrenämtern nach Sächs. Schiedsstellengesetz:

 - Friedensrichter/in
 - stellvertretende/r Friedensrichter/in

Da die fünfjährige Amtsperiode des derzeitigen Friedensrichters und seiner 
Stellvertreterin in Kürze endet, muss der Stadtrat der Stadt Wittichenau in 
einer der nächsten Sitzungen einen neuen Friedensrichter und dessen Stell-
vertreter wählen.

Personen, die Interesse an der Ausübung dieser Ehrenämter 
haben, werden daher gebeten, sich bis zum 30.06.2024 bei der 
Stadtverwaltung Wittichenau schriftlich zu bewerben.
Ansprechpartnerin hierfür ist Frau Künze ((755-36; simone.kuenze@wit-
tichenau.de).

Die Aufgabe der Schiedsstelle besteht darin, außerhalb eines Gerichtsver-
fahrens kleinere Streitigkeiten zu schlichten und einen Vergleich herbeizu-
führen (z.B. Nachbarschaftsstreitigkeiten, Ärger mit dem Vermieter, Körper-
verletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigung, Sachbeschädigung). 
Die Wahl erfolgt für fünf Jahre. Wiederwahl ist möglich.
Die Bewerber/innen müssen nach ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten 
für das Amt geeignet sein.
Sie sollten zwischen 30 und 70 Jahre alt sein.

Friedensrichter/in bzw. Stellvertreter/in kann nicht sein, wer
- als Rechtsanwalt zugelassen oder als Notar bestellt ist,
- die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig ausübt,
- das Amt eines Berufsrichters oder Staatsanwalts ausübt oder als 
  Polizei- oder Justizbediensteter tätig ist, 
- die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt,
- durch gerichtliche Anordnungen in der Verfügung über sein Vermögen 
  beschränkt ist,
- nicht in dem Bezirk der Schiedsstelle wohnt,
- gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit 
  verstoßen hat, insbesondere die im Internationalen Pakt über bürgerliche 
  und politische Rechte vom 19. Dezember 1966 gewährleisteten 
  Menschenrechte oder die in der Allgemeinen Erklärung der 
  Menschenrechte 
  vom 10. Dezember 1948 enthaltenen Grundsätze verletzt hat oder 
- für das frühere Ministerium für Staatssicherheit oder Amt für nationale 
  Sicherheit tätig war. 

Wittichenau, 15.03.2024

Markus Posch
Bürgermeister

Stellenausschreibung für einen Mitarbeiter 
im Waldbad Wittichenau
Die Stadt Wittichenau mit ihren 11 Ortsteilen sucht ab 01.06.2024 einen 
Mitarbeiter/ in für die Badesaison 2024 in unserem Wald- und Strandbad 
Wittichenau.

Die Badesaison erstreckt sich von Juni bis einschließlich August 2024. Die 
Arbeitszeiten sind an die Besuchszeiten des Freibads geknüpft. 

Die Vergütung erfolgt im Rahmen eines Minijobs auf 520 EUR Basis.

Der Aufgabenbereich enthält insbesondere Unterhalts- und Reinigungs-
arbeiten im Außen- und Innenbereich des Objektes, die Unterstützung im 
Einlass- und Kassenbereich sowie weitere anfallende Tätigkeiten auf An-
weisung des Schwimmmeisters.

Wir erwarten von Ihnen
- Aufgeschlossenheit und ein freundliches Auftreten im Umgang mit 
  unseren Badegästen 
- Flexibilität, Teamfähigkeit, Belastbarkeit und
- eine selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an

Stadt Wittichenau
Kennwort: Waldbad
Markt 1
02997 Wittichenau

oder an 

Barbara.Heink@Wittichenau.de 
Betreff: Waldbad

Erläuterungen:
Am 9. Juni 2024 finden Europa- und Kommunalwahlen statt.  Für die Stadtrats- und Ort-
schaftsratswahlen	wird	ein	ehrenamtlich	tätiger	Gemeindewahlausschuss	benötigt,	der	für	
die	Zulassung	der	Wahlvorschläge	und	die	Feststellung	der	Wahlergebnisse	verantwortlich	
ist.
In	der	Stadtratssitzung	vom	13.12.2023	hat	der	Stadtrat	den	Gemeindewahlausschuss	für	
die	o.g.	Wahlen	bereits	gewählt.	Zwischenzeitlich	hat	sich	jedoch	ergeben,	dass	die	stell-
vertretende	Vorsitzende	zum	Wahltermin	möglicherweise	verhindert	sein	wird.	Für	die	Ar-
beitsfähigkeit	des	Gemeindewahlausschusses	ist	es	daher	zwingend	erforderlich,	an	dieser	
Stelle	eine	Neubesetzung	vorzunehmen.
Dies	 ist	mit	der	Wahl	von	Frau	Silvia	Spyra,	Liegenschaftssachbearbeiterin	 in	der	Stadt-
verwaltung	Wittichenau,	die	bereits	jahrzehntelange	Erfahrung	als	Wahlvorsteherin	eines	
Wahllokals	hat,	geschehen.

Wittichenau, 22.04.2024

Markus Posch
Bürgermeister
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Einladung für alle 
Ortschronisten, 

Heimatforscher und 
Ortsfotografen

Der Kulturbund e. V. 
Hoyerswerda 
möchte eine 

erfolgreiche Tradition 
der Gemeinschaft der 

Ortschronisten, 
Heimatforscher und 

Ortsfotografen 
wiederbeleben und 

lädt alle 
Interessierten recht 

herzlich zu einer 
Gesprächsrunde 
am Dienstag, den 

14.05.2024 um 14 Uhr 
in das 

Vereinsdomizil des 
Kulturbundes e. V., 

Lange Straße 1 
in Hoyerswerda ein.  

Es sind alle herzlich 
Willkommen!

Gerd Döring und Paula 
Strobel

Medieninformation des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sach-
sen
Nr. 53/2024 vom 22. April 2024
 
Baugenehmigungen im Wohnneubau in Sachsen: 
Verwendung erneuerbarer Energie zur Heizung nimmt zu
 
»Neue Energie für Sachsen. Praxis. Mehrwert. Erleben.«, das ist das Motto der 
sächsischen Energietage vom 6. April bis zum 27. April 2024. Den Abschluss bildet 
am 27. April 2024 der Tag der Erneuerbaren Energie.
Der nachhaltige Umgang mit begrenzten Naturressourcen gewinnt im Wohnneu-
bau bei der Wahl der vorwiegend verwendeten Heizenergie an Bedeutung. 2023 
wurde nach Angaben des Statistischen Landesamtes für 77 Prozent der Wohn-
neubauten (1.801 Gebäude) in Sachsen primär verwendete erneuerbare Energie 
bei der Verwendung zur Heizung angegeben. 2013 lag dieser Anteil bei genehmi-
gten neuen Wohngebäuden bei 49 Prozent. Fernwärme wurde 2023 bei lediglich 
10 Prozent der Wohnneubauten als Heizquelle angegeben, eine Gasheizung bei 
8 Prozent.
Insgesamt wurden im Jahr 2023 im Freistaat Sachsen Baugenehmigungen für 
8.699 Wohnungen mit einer Wohnfläche von insgesamt 893.600 Quadratmetern 
erteilt. Das sind 26 Prozent weniger als im Jahr zuvor. 84 Prozent dieser Geneh-
migungen im Jahr 2023 bezogen sich auf den Neubau von Wohnungen. 
Vorgesehen ist der Neubau von 2.331 Wohngebäuden, davon 1.875 Einfamilien-
, 119 Zweifamilien- und 334 Mehrfamilienhäusern sowie 3 Wohnheimen. Dabei 
erhöhte sich der Anteil der genehmigten Wohnungen in Wohngebäuden mit 3 und 
mehr Wohnungen (ohne Wohnheime) an der Gesamtzahl der genehmigten Woh-
nungen um 8 Prozentpunkte und betrug zuletzt 67 Prozent.
Die meisten Genehmigungen für neue Wohngebäude verzeichnete die Kreisfreie 
Stadt Leipzig mit 382, gefolgt vom Landkreis Leipzig mit 349 und der Stadt Dres-
den mit 219 genehmigten Gebäuden. Betrachtet man hingegen die Anzahl der 
Wohnungen, war die Stadt Dresden mit 2.045 genehmigten neuen Wohnungen 
Spitzenreiter vor der Stadt Leipzig mit 1.975.
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Dem Wasser und Abwasser Zweckverband Lausitz gehören fol-
gende Mitgliedsgemeinden an: die Städte
Bernsdorf, Elstra, Große Kreisstadt Kamenz, Königsbrück, Lau-
ta und Wittichenau sowie die Gemeinden Burkau, Crostwitz, El-
sterheide, Haselbachtal, Laußnitz, Lohsa, Nebelschütz, Neukirch, 
Oßling, Panschwitz- Kuckau, Räckelwitz, Ralbitz-Rosenthal, 
Schwepnitz und Steina.
Während der letzten Verbandsversammlung des Wasser und Ab-
wasser Zweckverband Lausitz am 21.03.2024 wurden Beschlüsse 

gefasst und Satzungen bestätigt. Wir informieren an dieser Stelle 
darüber, dass die Mitgliedsgemeinden die gefassten Beschlüsse 
ortsüblich in den nächsten Wochen bekanntgeben werden. Die 
Veröffentlichungen hierzu finden sie in den jeweiligen Amtsblät-
tern, an den Schautafeln und den Homepages der Mitgliedsge-
meinden. Weiterhin sind die Beschlussfassungen auch auf der 
Homepage des Wasser und
Abwasser Zweckverband Lausitz veröffentlicht worden. Wir bit-
ten um Beachtung.


